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38124 Braunschweig

Stadt Braunschweig

Der Oberbürgermeister

Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Platz der Deutschen Einheit 1

38100 Braunschweig
Planfeststellungsverfahren für den Umbau des Autobahndreiecks Braunschweig-Südwest A39 / A391 und Neubau der Anschlussstelle Rüningen – Süd

Öffentliche Bekanntmachung (BZ ) vom 24.02.2007

Hier: Einwendungen im Rahmen der Auslegung

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit erhebe ich Einwendungen gegen die Durchführung des o. g. Vorhabens. 

Betroffenheit

Ich bewohne mit meiner Familie ein eigenes Einfamilienhaus auf einem 650qm großen Grundstück in Braunschweig-Melverode, xxxxxxxxxxxxxx x. Die Terrasse liegt südlich des Hauses, offen nach Westen und abgeschlossen gegen alle anderen Himmelsrichtungen. Der Hausgarten liegt westlich des Hauses, offen nach Süden, Westen und Norden. Unser Haus hat zwei Geschosse; die Aufenthaltsräume sind nach Süden und Westen ausgerichtet. Ich bin Miteigentümerin des Hauses.

Die jeweils kürzeste Entfernung zu Lärmquellen in der Nachbarschaft beträgt: zur A 395 ca. 500 m, zum Teilstück der A39 östlich des AD Südwest ca. 700 m, zum Teilstück der A39 südlich des AD ca. 1100 m, zur Bahnlinie am Südsee ca. 800 m und zur Kreisstraße ‚Leipziger Straße’ ca. 150 m. 

Die wesentliche Qualität des ‚Standorts Melverode’ liegt in der unmittelbaren Nähe zum Naherholungsgebiet ‚Südsee’ mit seinen vielfältigen Erholungs- und Sportmöglichkeiten einerseits und abgeschiedenen Räumen für wertvolle und geschützte Flora und Fauna. Ich nutze dieses Naherholungsgebiet sehr intensiv.

Einwendungen

1. Ich sorge mich um die Wohn- und Lebensqualität, um meine Gesundheit und die Gesundheit meiner Familie. Das Straßenbauvorhaben wird dazu führen, dass es in Melverode erheblicher lauter werden wird – auch lauter, als es das Lärmschutzgutachten darstellt: mir ist bekannt, dass bestimmte Parameter, die den Lärm ganz wesentlich beeinflussen, nicht in die Lärmschutz-Betrachtung der Planung eingeflossen sind. Dies betrifft z.B. die Anlage eines Sees zwischen Melverode und der Autobahn. Die Wasseroberfläche reflektiert den Lärm, trägt ihn weiter. Dies betrifft weiter die Nichtbeachtung von Windsituationen von mehr als 3 m/sec.. Melverode und damit mein Grundstück liegen ausgehend von der A39/AD Südwest in der Hauptwindrichtung und wir haben an vielen Tagen deutlich mehr Wind, als den, der der Berechnung zu Grunde gelegt wird. Schließlich bleibt völlig außer Ansatz, dass Melverode und damit auch mein Grundstück nicht nur das geplante Vorhaben als lästige Lärmquellen erdulden müssen, sondern zusätzlich die der A 395, der Bahnlinie östlich Rüningen und der Kreisstraße 29 (Leipziger Straße).

2. Nach den Planunterlagen ist künftig mit mehreren 10.000 Kfz täglich mehr als heute zu rechnen. Der Verkehr erzeugt mehr Lärm, aber auch mehr Schadstoffe (Feinstäube, NO2, Reifenabrieb etc.). Auch diese Schadstoffe machen krank. 

3. Daher fordere ich eine Bestandsaufnahme mit einem Vergleich zwischen Lärm (gemessen) und Lärm (berechnet) für die Situation ohne den geplanten Ausbau und, natürlich nur berechnet, mit Ausbau. Diese Forderung wurde bereits in den Informationsveranstaltungen erhoben, aber - ohne Begründung - abgelehnt. In gleicher Weise fordere ich eine Darstellung bezogen auf die o.a. Schadstoffe.

4. Ich nutze sehr intensiv das Naherholungsgebiet ‚Südsee’ als Spaziergängerin. Dabei beobachte ich immer wieder auch Tiere, die geschützt sind, z.B.  Eisvogel, Libelle und Schmetterling. In der Abenddämmerung fallen mir immer wieder auch Fledermäuse auf. Ich habe Sorgen, dass durch das riesige Straßenbauvorhaben der ‚Südsee’ seine Funktion als Naherholungsgebiet und als Naturraum für geschützte Tiere verlieren wird.

5. Ich stelle fest, dass mit der Planvorlage keine Varianten vorgelegt wurden. Ich fordere, die vermutlich ja vorliegenden Varianten und die Kriterien, die zur Auswahl der jetzt verfolgten, offenzulegen. Ich kann nicht akzeptieren, dass die hier vorgelegte Variante unter Beachtung aller Belange einzig und alternativlos ist. 

6. Ich fordere eine Umplanung mit dem Ziel, weniger Flächen zu verbrauchen. Konkret geht es mir z.B. um die Erhaltung von zwei Teichen zwischen Bahnlinie und Südsee (nördlicher Bereich).  Hierin erkenne ich ein besonders wertvolles Biotop, das nicht beeinträchtigt werden darf.

7. Ich fordere weiter eine Umplanung mit geringeren Kurvenradien. Damit kann die Geschwindigkeit gesenkt und besserer Lärmschutz erreicht werden. Ich akzeptiere nicht, dass die Kurvenradien sich auf eine Trasse beziehen, der unterstellt wird, dass sie außerhalb der Ortschaft liegt. Richtig ist, dass die Trasse dichtbebaute Wohngebiete und ein für die Gesamtstadt und darüber hinaus wertvolles Naherholungsgebiet unmittelbar tangiert bzw. quert. 

8. Ich fordere weiter, alle Trassen des Straßenbauvorhabens beidseitig mit Lärmschutzeinrichtungen auszustatten und deren Wirksamkeit für einen Bereich nachzuweisen, der mein Grundstück mit einschließt. Als Lärmschutz kommen für mich u.a. in Betracht: Lärmschutzwälle und –wände, Einhausungen, Galerien und Tunnel sowie der sog. Flüsterasphalt. 

9. Gänzlich unverständlich und von mir absolut nicht akzeptiert wird der Verzicht auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung. In der Bekanntmachung heißt es hierzu, dass diese entfallen könne, weil nicht mit wesentlichen (negativen) Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen sei. Dem widerspreche ich massiv. Richtig ist, dass schon die Planfeststellungsunterlagen deutlich machen, wie umfänglich in Lärmschutzansprüche und in Naturräume eingegriffen wird. Die Eingriffe in die Natur werden in dem ‚landschaftspflegerischen Begleitplan’ völlig unzureichend dargestellt. Die dem Gutachten zu Grunde liegende Erfassung von Tierarten wird von Fachleuten hier vor Ort als völlig unzureichend massiv kritisiert. Ich fordere eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Das Vertrauen in das bislang beauftragte Gutachterbüro habe ich verloren; daher fordere ich, ein anderes Büro einzuschalten. 

10. Die ausgelegten Planunterlagen habe ich in vielen Bereichen nicht oder nur teilweise verstanden. Ich fordere eine Wiederholung der Auslegung mit Unterlagen, die sich auch dem Laien erschließen. Besonders erstaunt hat mich, dass keinerlei Unterlagen Auskunft darüber gegeben haben, wie man sich das Bauvorhaben in der Örtlichkeit vorstellen kann. Jedes baugenehmigungspflichtige Bauvorhaben in Deutschland ist u.a. mit Ansichten darzustellen - zugleich mit einer Darstellung der Nachbarschaft bzw. der Auswirkung in die Umgebung. Nur so kann ich auch den für mich wichtigen Aspekt der Gestaltung und Einfügung beurteilen und ihn ggf. zum Gegenstand weiterer Einwendungen machen. Diese Möglichkeit blieb mir verwehrt. 

Ich bitte um Berücksichtigung meiner Einwendungen und eine Eingangsbestätigung.

Mit freundlichen Grüßen

Kopie: LiMeS

